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hen, ist eine Witwenrente der

AHV für Ihre Mutter ausge-
schlössen. Zudem betrugen
die Witwenrenten der AHV
1996 monatlich mindestens
776 bis höchstens 1552 Fran-
ken. Eine Witwenrente von
2050 Franken (Stand 1996) ist

in der AHV also nicht mög-
lieh. Wahrscheinlich ist im
Betrag eine allfällige Ergän-
zungsleistung der AHV/IV,
eine Hilflosenentschädigung
oder eine Leistung der Pen-
sionskasse eingeschlossen.
• Aus Ihrem Brief ist zu
schliessen, dass Sie nie ver-
heiratet waren und keine Kin-
der gehabt haben. Unter die-
sen Voraussetzungen dürfte
die 10. AHV-Revision keine
Auswirkungen auf Ihre Rente
haben.

Zusammenfassung
Wie Sie meinen Ausführun-
gen entnehmen können, lie-

gen Ihren Fragen einige
Missverständnisse zugrunde.

Grundsätzlich kann ange-
nommen werden, dass Ihre
AHV-Rente durchaus richtig
berechnet worden sein dürf-
te. Sofern die in meinen Aus-

führungen getroffenen An-
nahmen über Ihre persönli-
chen Verhältnisse zutreffen,
dürfte Ihre Rente von der
10. AHV-Revision kaum be-

troffen sein. Da Sie nur eine
mittlere AHV-Rente bezie-
hen, stellt sich die Frage eines

allfälligen Anspruches auf Er-

gänzungsleistungen zur AHV.
Aus Sicht der AHV erschei-

nen die Ausführungen über
die Rente Ihrer Mutter unzu-
treffend. Da Sie auch keine
näheren Angaben über die

persönlichen Verhältnisse Ih-
rer Mutter gemacht haben,
kann nicht beurteilt werden,
wieweit die 10. AHV-Revision
die Rente Ihrer Mutter beein-
flussen könnte.

Ich empfehle Ihnen, einen
allfälligen EL-Anspruch über
die AHV-Zweigstelle Ihres
Wohnortes näher abklären zu

lassen. Wenn Sie konkretere
Auskünfte über Ihre Rente
wünschen, empfehle ich Ih-
nen, mit Ihrer Ausgleichskas-
se einen Termin zu vereinba-
ren, damit Ihnen anhand des

Rentendossiers die gewünsch-
ten Informationen gegeben
werden können.

Dr. i«r. Raüo/f Tuor

Recht
Keine Gleichberech-
tigung bei Pensions-
kassen-Renten?

Nacü der PeHSZOHzeruH.g' eines

Ehemannes wird dem Ehepaar
eine 700%-Rerzte awshezahif.

Stirbt die Trau, behommt der

Ehemann weiterhin eine 100%-
Pente, stirbt der Mann, wird der

Witwe 60% ausbezahlt. Wie
Zässt sich diese Praxis mit dem

neuen Eherecht vereinbaren?

Hat eine rncMerwerfestäti^e
EBe/fan nicht zur HäZ/te Anteil
am Vermögen und Ei/rlcommen
des Ehemannes? Die Prämien
wurden ya aus dem Ein/commen

bezahlt, und die Pente gilt /tir
beide Ehegatten, ich verstehe es

ya, dass eine Person weniger Ko-

sten hat und das Sterberisiho

von zwei Personen einen ande-

ren Verteiler nach sich zieht.
Aber warum nichtgleichberech-
tigt (z.B. Ehepaar erhält 700%,
überlebender Teil 70 oder 80%)?

Im Rahmen der obligatori-
sehen beruflichen Vorsorge ist
es richtig, dass beim Tod eines

Altersrentners die Witwen-
rente 60% der Altersrente

beträgt. Im Rahmen der über-

obligatorischen Altersvorsor-

ge ist das Reglement der je-

weiligen Pensionskasse mass-

gebend, in welchem auch an-
dere Leistungen zu Gunsten
der Witwe vorgesehen sein

könnten, wobei die obligatori-
sehen Leistungen auf alle Fäl-

le zu gewähren sind.

Es ist jedoch nicht so, dass

bei der Pensionierung eines
als Arbeitnehmer versicher-
ten Ehemannes eine Ehepaar-
rente von der Pensionskasse

ausgerichtet wird. Die Alters-

leistung wird allein dem in
der Pensionskasse versicher-
ten Ehemann ausgerichtet.
Solange der Ehemann lebt,
hat die Ehefrau keine direk-
ten Ansprüche gegenüber der
Pensionskasse des Eheman-
nes. Nach dem Tod des Ehe-

mannes erhält sie dann die
Witwenrente als Hinterlasse-

nenleistung von der Pen-
sionskasse des versicherten
Ehemannes, obwohl sie nicht
selbst in dieser Pensionskasse
versichert ist.

Nehmen Sie als Beispiel
den Fall an, dass beide Ehe-

gatten erwerbstätig und je in
einer eigenen Pensionskasse
versichert sind. Bei der Pen-

sionierung erhält der Ehe-

mann von seiner Pensions-
kasse eine - wie Sie es aus-
drücken - 100%-Rente, die
Ehefrau jedoch aber auch von
ihrer Versicherung. Zusam-

men, als Ehepaar, hätten die
Ehegatten somit eine 200%-

Rente. Stirbt die Frau, so er-
hält der Ehemann weiterhin
die 100%-Rente seiner Pen-
sionskasse, aber, jedenfalls
nach dem geltenden Gesetz,
keine Witwerrente der Pen-
sionskasse der Ehefrau. Stirbt
hingegen der Ehemann, so
erhält die Ehefrau weiterhin
die 100%-Rente ihrer Pen-

sionskasse und daneben eine
Witwenrente der Pensions-
kasse des verstorbenen Ehe-

mannes.
Ihre Kritik ist eine Kritik an

die Adresse des Bundesgesetz-
gebers. Für den Erlass, die Än-

derung und Aufhebung von
Bundesgesetzen ist bekannt-
lieh das Bundesparlament
(National- und Ständerat) zu-
ständig. Die Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier
als Volksvertreter dürften
wohl ein offenes Ohr für die
Stimme des Volkes haben, al-

so auch für Ihre Stimme. An-

regungen könnten Sie auch
an die zuständige Bundesver-

waltungsstelle, das Bundes-
amt für Sozialversicherung,
Abteilung berufliche Vorsor-

ge, richten.
Dr. Iwr. Marco ßla^jl
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